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Gemeinde Seckach setzt auf die Glasfaser
Verträge für den Anschluss von insgesamt 16 Liegenschaften unterzeichnet

Die Glasfaser rückt näher. Kupfer gehört auch bald in der Gemeinde Seckach der Vergangenheit an. Bürgermeister Thomas Ludwig hat 
jetzt mit der Fa. BBV insgesamt 16 Verträge für den Anschluss gemeindeeigener Liegenschaften und Einrichtungen an das geplante Glas-
fasernetz abgeschlossen. Mit 300 Mbit/s im Down- und Upload sowie Telefonie versorgt werden künftig unter anderem die Seckach-
talschule, die drei Feuerwehrgerätehäuser, die Grundschule und der Kindergarten Großeicholzheim, das Wasserschloß, die Schloß-
gartenhalle, der Bauhof, das Dorfgemeinschaftshaus und natürlich das Rathaus. Die BBV wird zudem den beiden Schulen und dem 
Kindergarten einen zweiten kostenlosen Anschluss bereitstellen.

Es ist vollbracht! Unsere Aufnahme zeigt den Vertriebsleiter der Fa. BBV Robert Link und Bürgermeister Thomas Ludwig nach der Vertrags-
unterzeichnung vor dem Rathaus.
„Zur digitalen Zukunft mit der Glasfaser gibt es auch in Seckach keine Alternative. Mit den Verträgen für den Anschluss von insgesamt 
16 Liegenschaften unserer Gemeinde wollen wir vor allem für die bisher noch Unentschlossenen ein klares Zeichen setzen. Die Glasfa-
ser kommt. Aktuell wurden kreisweit schon drei Wochen vor dem Ende der Vermarktung über 10.000 Verträge abgeschlossen. Ich hoffe 
daher, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger diese historische Chance verstehen und sich ebenfalls für das extrem günstige und 
risikolose Angebot der BBV entscheiden. Falls es uns allen in den nächsten zwei, drei Wochen aber nicht gelingen würde, genügend Ver-
träge zusammenzubekommen, wären wir schon mittelfristig beim schnellen Internet abgehängt. Denn die benötigten Bandbreiten stei-
gen weiter rasant an und in den nächsten Jahren wird kein weiterer Anbieter mit einer auch nur annähernd so guten Leistung kommen. 
Als Gemeinde haben wir jedenfalls jetzt unsere Entscheidung für die Zukunft getroffen“, betonte Bürgermeister Thomas Ludwig bei der 
Vertragsunterzeichnung.
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Geänderter Redaktionsschluss
Wegen der Osterfeiertage ist der Annahmeschluss 
für redaktionelle Beiträge für die Kalenderwoche 
14 bereits am Donnerstag, 1. April 2021, 9 Uhr. 
Anzeigenschluss ist am Dienstag, 6. April 2021, 
um 9.00 Uhr.
 Wir bitten Sie, dies zu beachten. Der Verlag

Breitbandversorgung Neckar-Odenwald
Die Breitbandversorgung Neckar-Odenwald (BVV) ist Spezialist für 
innovative, multimediale Breitbandanschlüsse via Glasfaser. Ziel ist 
die flächendeckende Versorgung aller 27 Kommunen des gesamten 
Neckar-Odenwald-Kreises mit schnellen Glasfaseranschlüssen bis 
2025. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens gehören Pla-
nung, Aufbau und Vermarktung leistungsstarker und zukunftswei-
sender FTTH-Produkte (Fiber-To-The-Home) mit dem Marken-
namen „toni“ zur Versorgung von Privat- und Geschäftskunden 
speziell in Gebieten ohne ausreichende Breitbandanbindung. 
Alle Informationen gibt es auch im Internet unter https://bbv-
deutschland.de/wir-sind-toni/category/neckar_odenwald_kreis/ 
und https://www.facebook.com/pg/Wir-sind-tonineckar-odenwald  
-kreis-109412777354718/posts/?ref=page_internal
Wichtiger Meilenstein für den Glasfaserausbau: Vertragszahl 
überschreitet die Zahl 10.000
Die flächendeckende Glasfaser für den Neckar-Odenwald-Kreis 
kommt auf der Zielgeraden in Sichtweite. Knapp drei Wochen vor 
dem offiziellen Vermarktungsende wurde am 11. März der nächste 
wichtige Meilenstein mit 10.000 Verträgen deutlich überschritten. 
„Aktuell liegen wir bei 9.300 ins System eingegeben und etwa 1.000 
noch nicht eingegeben Verträgen“, berichtet BBV-Pressesprecher 
Thomas Fuchs. „Da die Zahl auch im direkten Wochenvergleich zu-
nimmt, setzen wir jetzt noch mehr Mitarbeiter für deren Erfassung 
ein.“
Die BBV hat zudem in der vergangenen Woche ihre „toni“-Info-
shops in Mosbach, Buchen, Aglasterhausen wieder geöffnet und den 
neuen Shop in Osterburken eröffnet. Haushalte und Betriebe kön-
nen sich hier wieder direkt informieren und auch Verträge bei den 
Mitarbeitern abgeben. Auch das toni-Infomobil ist wieder im Ein-
satz. Bis Samstag, 20. März, steht es zu den ortsüblichen Zeiten vor 
dem Rathaus in Obrigheim.
Steigt der Wert meiner Immobilie durch die Glasfaser?
Lesen Sie hier die Antwort von Thomas Fuchs, Pressesprecher der 
BBV Deutschland:
„Vor allem ältere Immobilieneigentümer fragen sich oft: „Soll ich 
die aktuell günstigen Konditionen für einen Glasfaseranschluss nut-
zen, obwohl in unserem Haushalt kein echter Bedarf besteht“? Diese 
Frage ist sehr gut nachvollziehbar und eine sehr wichtige wirtschaft-
liche Zukunftsentscheidung, die genauer Abwägung bedarf. Nutzt 
man den kupferbasierten Anschluss beim alten Anbieter nur für 
Telefon und/oder sehr überschaubare Internetanwendungen, lautet 
die objektive Antwort nein.
Berücksichtigt man jedoch die Aspekte Geld und Zukunft, sieht die 
Antwort anders aus. Denn wenn das Haus eines Tages an die nächs-
te Generation übergeht und diese einen Glasfaserzugang benötigt, 
wird es sehr teuer. Die BBV wird nach der Vermarktung ab April die 
Kosten für einen Anschluss auf ab 2.000 € anheben. Und weil die 
Baukosten zudem nur die Richtung nach oben kennen, dürften die 
Anschlusskosten in vier, fünf Jahren sogar bei 3.000 € liegen.
Ein weiterer Aspekt ist die Wertsteigerung. Fast alle Immobilien-
experten berichten, dass sich an die Glasfaser angeschlossene Ge-
bäude insbesondere in ländlichen Räumen besser verkaufen oder 

vermieten lassen. Genaue Zahlen gibt es jedoch nicht. Im Internet 
werden zwischen 5 und 7 % genannt, andere Stimmen vor Ort spre-
chen von bis zu 10%. In der Realität variiert dies je nach Region und 
Wohnort. So auch hier im Kreis. Mein Rat lautet daher: Besprechen 
Sie diese Zukunftsentscheidung unbedingt mit der Familie, denn ei-
nes steht fest: die Glasfaser löst das Kupfer all überall Zug um Zug 
ab. Daher gibt es nur zwei Möglichkeiten: entweder Sie lassen sich 
den Glasfaseranschluss jetzt zum Nulltarif ins Haus legen oder spä-
ter für sehr viel Geld.
Übrigens bietet die BBV gerade für ältere Haushalte, die kein oder 
kaum Internet benötigen, eine elegante und vor allem risikolose 
Alternative. Wer nur einen „toni“-Telefonvertrag für 20 € monat-
lich bucht, kann sich auch den Glasfaseranschluss zu den aktuel-
len Konditionen sichern. Und so viel kostet das Telefon bei anderen 
Anbietern auch. Und wenn einem dann die Glasfaser nicht gefällt, 
kann man nach einem Monat wieder zum alten Kupfer (= zur Tele-
kom) wechseln. Aber dies ist dann wie beim Luxusauto zurück zum 
Kleinwagen oder vom Farb- zum Schwarz-Weiß-Fernseher.“
Unsere Vereine sind Glasfaserbotschafter
Die Vorvermarktung geht in die Schlussphase. Wie schon vielfach 
bekanntgegeben, können Sie mit Ihrem Vertragsabschluss die ört-
liche Vereinswelt unterstützen. Im Detail bedeutet das, dass die Bot-
schafter-Vereine für jede Vertragsvermittlung eine Provision erhal-
ten. Egal, ob Sie Mitglied sind, oder nicht: einfach im Feld „Weitere 
Vereinbarungen“ den Namen des Vereins eintragen, den Sie unter-
stützen wollen. Für jeden Glasfaseranschluss mit Internet-Vertrag 
erhält der Verein dann eine Vergütung i.H.v. 25 € und bei Verträgen 
für einen Telefonanschluss ohne Internet sind es 10 €. In der Ge-
meinde Seckach sind folgende Vereine als Glasfaserbotschafter tätig:
–  Ortsteil Seckach: SV Seckach, Kinder- und Jugenddorf Klinge 

e.V., Sportschützenverein Seckach, Musikverein Seckach, FG Seg-
gemer Schlotfeger, Förderverein der Musikschule Bauland,

–  Ortsteil Großeicholzheim: SV Großeicholzheim, MGV Lieder-
kranz Großeicholzheim,

–  Ortsteil Zimmern: FC Zimmern, Junger Kirchenchor „Jezimus“ 
Zimmern.

Und wie gesagt: damit die Unterstützung fließt, bei Vertragsab-
schluss auf dem Vordruck im Feld „Weitere Vereinbarungen“ unbe-
dingt den Namen des Vereins eintragen.

Kontakte
Entscheiden Sie sich jetzt für „toni“ und holen Sie sich damit den 
Internet-Anschluss der Zukunft nach Hause! Wir beraten Sie gerne 
persönlich und ganz in Ihrer Nähe. Die „toni-Shops“ sind wieder 
geöffnet!

„toni“-Shops im Neckar-Odenwald Kreis
•  „toni“-Shop Mosbach, Hauptstraße 52, 74821 Mosbach, Tel. 

06261/ 8671-360, info@wir-sind-toni.de, Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 
10–18 Uhr und Sa. 10–13 Uhr

•  „toni“-Shop Aglasterhausen, Hauptstraße 12, 74858 Aglaster-
hausen, Tel. 06262/ 8199-920, info@wir-sind-toni.de, Öffnungs-
zeiten: Mo.–Fr. 10–18 Uhr und Sa. 10–13 Uhr

•  „toni“-Shop Buchen, Marktstraße 4, 74722 Buchen, Tel. 06281/ 
9029-520, info@wir-sind-toni.de, Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10–18 
Uhr

•  „toni“-Shop der Stadtwerke Buchen, Am hohen Markstein 3, 74722 
Buchen, Tel. 06281/ 5350, Öffnungszeiten: Mo.–Mi. 8–12 Uhr und 
13.00–16.45 Uhr, Do. 8–12 Uhr und 13–18 Uhr, Fr. 8.00–12.30 Uhr

Die Standorte des „toni“-Infomobils finden Sie unter https://bbv-
deutschland.de/wir-sind-toni/aktuelles/ .
Gerne beraten wir Sie zu Ihrem Glasfaseranschluss auch telefonisch 
auf unserer Glasfaser-Hotline 06262/ 8199-922 (Mo–Fr, 10–18 Uhr).

„toni“-Vertriebspartner im Neckar-Odenwald Kreis (Auszug)
Adelsheim

•  ECPS Rainer Kratzer Computer e.K., Zur Ziegelhütte 6, 74740 
Adelsheim-Leibenstadt, Tel. 06291/ 1037

•  Marco Mazzei, Schloßstraße 8, 74740 Adelsheim-Sennfeld, Tel. 
06291/ 8095792, E-Mail: glasfaser@marcomazzei.de, weitere Infos 
zu „toni“ unter www.marcomazzei.de/toni, online-Bestellmöglich-
keit unter www.marcomazzei.de/glasfaser/glasfaser-bestellung/ 

Buchen
•  Egenberger IT Solutions GmbH, Landstraße 20, 74722 Buchen-

Waldhausen, Tel. 06287/ 9207-0, E-Mail: toni@egenberger.de, Öff-
nungszeiten: Mo.–Fr. 8–12 Uhr und 13–17 Uhr
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•  Katja Steimer Telekommunikation, Kellereistraße 14, 74722 Bu-
chen, Tel. 06281/ 5656-685, E-Mail: toni@steimer-tele.com, Öff-
nungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 13–18 Uhr und Sa. 10–13 Uhr

DRK Ortsgruppe Seckach
Blutspendetermin am 22. 3. 2021
Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes und DRK OV 
Seckach bitten um Ihre Blutspende.
Wann? Montag, 22. 3. 2021, von 14.30–19.30 Uhr.
Wo? Seckachtalhalle, Schulstraße, 74743 Seckach
Für diesen Blutspendetermin in Corona-Zeiten gibt die Blutspende-
zentrale besondere Bedingungen vor. Das bedeutet:
–  Sie benötigen eine Terminreservierung die ausschließlich Online 

vergeben wird. (www.blutspende.de/termine oder https://termin 
reservierung.blutspende.de/m/seckach-seckachtalhalle)

–  Sie kommen bitte ohne Begleitung (auch ohne Kinder)
– Sie fühlen sich gesund
–  Sie waren in den letzten 14 Tagen vor der Blutspende nicht in ei-

nem Risikogebiet
– Sie haben Ihren Personalausweis dabei.
– Für Hygienemaßnahmen wird gesorgt.
Kommen Sie bitte nicht wesentlich früher als Ihre Reservierung. 
Damit wollen wir eine größere Menschenansammlung verhindern. 
Bitte spenden Sie Ihr Blut, es wird dringend benötigt.
Vielen Dank im Voraus und bleiben Sie gesund!
Hotline für Fragen rund ums Blutspenden: 0800 – 1194911

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie,   
Stand: 15. 3. 2021
Stufenplan, Testungen und Impfungen – aber es ist weiterhin 
Eigenverantwortung gefragt!
Am 8. 3. 2021 trat ein Stufenplan in Kraft, der mittelfristig den Weg 
zur kompletten Wiederaufnahme des öffentlichen Lebens weisen 
soll. Gleichzeitig wird versucht, die Impfungen weiter voranzutrei-
ben und das Testangebot auszubauen. Dabei sollen die sog. Bürger-
tests in erster Linie von „Dritten“, und nicht von den Kommunen 
selbst durchgeführt werden, am besten natürlich von einer „Blau-
lichtorganisation“. Im Altkreis Buchen können wir diesbezüglich 
sehr dankbar sein, dass der DRK-Kreisverband diese Aufgabe für 
die Kommunen übernommen hat – jetzt auch mit einem Schnell-
testzentrum in Osterburken (s. unten).
Die Ausweitung des impfberechtigten Personenkreises (z.B. um alle 
Personen ab 70 Jahren) ist zwar bereits in der Bundesimpfverord-
nung geregelt, kann landesweit aber erst in die Tat umgesetzt wer-
den, wenn genügend Impfstoff vorhanden ist – das soll voraussicht-
lich ab der zweiten Aprilhälfte der Fall sein. Erst dann macht es auch 
Sinn, die Arztpraxen in die Impfstrukturen mit einzubeziehen – im 
Moment müsste hierfür Impfstoff von den Zentralen Impfzentren 
(ZIZ) und von den Kreisimpfzentren (KIZ) abgezogen werden, 
der dann dort fehlen würde. Welche Auswirkungen sich aus dem 
deutschlandweiten Stopp der Impfungen mit Astrazeneca ergeben, 
kann im Moment noch nicht abgeschätzt werden.
Bedenklich muss auch stimmen, dass die Infektionszahlen landes-
weit seit ca. drei Wochen wieder zunehmen. Deshalb werden nach-
stehend nochmals die wichtigsten Regeln für die einzelnen Schwel-
lenwerte wiedergegeben:
Grundlegende Lockerungen seit dem 8. 3. 2021 (Die mit (*) ge-
kennzeichneten Punkte gelten nicht in Landkreisen, die dauerhaft 
über einer 7-Tage-Inzidenz von 100 liegen.):
•  Es sind wieder Treffen von bis zu fünf Personen aus nicht mehr 

als zwei Haushalten möglich. Die Kinder der beiden Haushalte 
bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei nicht mit. Paare, die nicht 
zusammenleben, gelten als ein Haushalt. ACHTUNG: Sollte ein 
Haushalt bereits aus fünf oder mehr Personen über 14 Jahren be-
stehen, so darf sich dieser Haushalt mit einer weiteren nicht dem 
Haushalt angehörigen Person treffen.(*)

•  Buchhandlungen, Gärtnereien, Blumenläden, Baumschulen, Gar-
ten-, Bau-, und Raiffeisenmärkte durften unter den bekannten Hy-
gieneauflagen (= Maskenpflicht und Begrenzung der Kundenzahl 
gemäß der Verkaufsfläche) wieder öffnen

•  Der Betrieb von Sportanlagen und Sportstätten im Freien (ohne 
Schwimmbäder) ist für den Freizeit- und Amateurindividualsport 
mit maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten er-
laubt. Die Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 14 Jah-
re zählen dabei nicht mit. Paare, die nicht zusammenleben, gel-

ten als ein Haushalt. Kontaktarmer Sport in Gruppen von bis zu 
20 Kindern bis einschließlich 14 Jahren ist ebenfalls möglich. Die 
Nutzung von Umkleiden, sanitären Anlagen und anderen Aufent-
haltsräumen oder Gemeinschaftseinrichtungen ist in keinem Fall 
erlaubt.(*)

•  Körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetik-, Nagel-, Massage-, 
Tattoo- und Piercingstudios sowie kosmetische Fußpflegeeinrich-
tungen sind wieder erlaubt. Das Gleiche gilt für Friseurbetriebe 
und Barbershops. Auch hier gilt die Maskenpflicht. Wenn bei ei-
ner Behandlung oder aus anderen Gründen keine Maske getragen 
werden kann, müssen die Kunden einen tagesaktuellen negativen 
Schnelltest haben. Für die Beschäftigten braucht es ein Testkon-
zept.(*)

•  Der Einzelhandel darf sogenanntes „Click & Meet“ anbieten. D.h., 
die Kunden können sich nach vorheriger Terminabsprache in ei-
nem festen Zeitfenster im Laden beraten lassen und einkaufen. 
Auch hier gelten die Maskenpflicht und die Begrenzung der Kun-
denzahl gemäß der Verkaufsfläche.(*)

•  Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologische und botanische 
Gärten sowie Archive, Bibliotheken und Büchereien dürfen nach 
vorheriger Terminbuchung und Dokumentation der Kontaktda-
ten besucht werden.(*)

•  Erste-Hilfe-Kurse sind wieder möglich. Voraussetzung ist, dass 
alle Teilnehmer einen tagesaktuellen negativen Schnell- oder 
Selbsttest haben.

Zusätzliche Lockerungen in Landkreisen mit einer stabilen 7-Ta-
ge-Inzidenz unter 50
Stabil bedeutet: Das Gesundheitsamt muss feststellen, dass die Inzi-
denz seit fünf Tagen unter 50 liegt.
•  Einzelhandel, Ladengeschäfte und Märkte können unter geltenden 

Hygieneauflagen für diesen Bereich wieder komplett öffnen. Es 
besteht weiterhin Maskenpflicht sowie die Begrenzung der Kun-
denzahl gemäß der Verkaufsfläche.

•  Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologische und botanische 
Gärten können auch ohne vorherige Buchung besucht werden. 
Die Kontaktdaten der Besucher müssen dokumentiert werden.

•  Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen können Einzelunter-
richt und Unterricht für Gruppen von bis zu fünf Kindern bis ein-
schließlich 14 Jahre anbieten. Dies gilt nicht für Ballett- und Tanz-
schulen.

•  Kontaktarmer Sport in kleinen Gruppen von nicht mehr als zehn 
Personen ist im Freien und auf Außensportanlagen möglich.

•  Öffentliche und private Sportanlagen innerhalb geschlossener 
Räume (keine Schwimmbäder) können mit nicht mehr als fünf 
Personen aus maximal zwei Haushalten genutzt werden. Kinder 
der beiden Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen nicht mit. 
Paare, die nicht zusammenleben, gelten als ein Haushalt.

•  Steigt in einem Landkreis die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinan-
derfolgenden Tagen wieder über 50, entfallen diese Lockerungen 
automatisch wieder.

Das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis hat mit Entscheidung 
vom 7. 3. 2021 festgestellt, dass die Inzidenzschwelle von 50 sta-
bil unterschritten ist. Deshalb greifen die vorstehend aufgeführ-
ten Lockerungen der Corona-Regeln ab Montag, 8. 3. 2021, auch 
im Neckar-Odenwald-Kreis. Die Lockerungen enden mit einem 
zeitlichen Vorlauf von zwei Werktagen, wenn die 7-Tage-Inzidenz 
drei Tage in Folge die Schwelle von 50 überschreitet. Der Land-
kreis wird jeweils tagesaktuell auf seiner Webseite informieren, ob 
die Lockerungen gelten.

Zusätzliche Lockerungen in Landkreisen mit einer stabilen 7-Ta-
ge-Inzidenz unter 35
•  Treffen von bis zu zehn Personen aus nicht mehr als drei Haushal-

ten sind wieder möglich. Die Kinder der jeweiligen Haushalte bis 
einschließlich 14 Jahre zählen dabei nicht mit.

„Notbremse“ in Landkreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz über 100
Steigt die 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis nach Feststellung 
des Landesgesundheitsamts an drei aufeinander folgenden Tagen 
auf über 100, treten in diesem Landkreis automatisch folgende Be-
schränkungen in Kraft:
•  erweiterte Kontaktbeschränkungen: es darf sich nur noch ein 

Haushalt mit einer weiteren nicht zum Haushalt gehörenden Per-
son treffen; Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlich 14 
Jahre zählen dabei nicht mit,

mailto:toni@steimer-tele.com
http://www.blutspende.de/termine
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/infektionen-und-todesfaelle-in-baden-wuerttemberg/
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•  Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Ge-
denkstätten sind zu schließen,

•  die Schließung von Außensportanlagen für den Amateur und in-
dividuellen Freizeitsport. Individualsport ist dann nur noch mit 
den Angehörigen des eigenen Haushalts plus einer weiteren nicht 
zum Haushalt gehörende Person erlaubt. Kinder der jeweiligen 
Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen dabei nicht mit. Weit-
läufige Anlagen im Freien wie Golfplätze, Reitanlagen oder auch 
Tennisplatzanlagen dürfen auch von mehreren individualsport-
lich aktiven Personen unter Einhaltung der Abstandsregeln ge-
nutzt werden. Umkleiden, Aufenthaltsräume und andere Gemein-
schaftseinrichtungen, wie sanitäre Anlagen dürfen nicht genutzt 
werden,

•  der Einzelhandel darf kein Click & Meet mehr anbieten,
•  Schließung von Betrieben zur Erbringung körpernaher Dienst-

leistungen (Kosmetik-, Nagel-, Massage-, Tattoo-, Sonnen- und 
Piercingstudios, sowie kosmetische Fußpflegeeinrichtungen und 
ähnliche Einrichtungen), mit Ausnahme von medizinisch not-
wendigen Behandlungen, insbesondere Physio- und Ergotherapie, 
Logopädie, Podologie und Fußpflege,

•  wenn bei Berücksichtigung aller bisher getroffenen anderen 
Schutzmaßnahmen eine erhebliche Gefährdung der wirksamen 
Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus besteht, ist der 
Aufenthalt außerhalb der Wohnung oder sonstigen Unterkunft in 
der Zeit von 21 Uhr – 5 Uhr des Folgetags nur bei Vorliegen trifti-
ger Gründe gestattet.

Sonstige Änderungen in der Corona-Verordnung
•  In geschlossenen Räumen, die für die Öffentlichkeit oder für den 

Publikumsverkehr bestimmt sind, muss eine medizinische oder 
FFP2-/KN95-/N95-Maske getragen werden.

•  Der 7-Tage-Inzidenzwert für mögliche regionale Ausgangbe-
schränkungen wird von 50 auf 100 angehoben.

•  Anpassungen beim Zutritts- und Teilnahmeverbot. Das Zutritts 
und Teilnahmeverbot betrifft:

• o  Personen, die in dem vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einer mit 
dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen (bisher 
zehn Tage) und

• o  Personen, die entgegen den Vorschriften keinen tagesaktuellen 
negativen Schnell- oder Selbsttest vorlegen, wo dieser gefordert 
ist, beispielsweise bei Gesichtsbehandlungen bei körpernahen 
Dienstleistungen.

Alle Details zu den aktuellen Corona-Vorschriften finden Sie auf 
den bekannten Informationskanälen, u.a. auf der Homepage der 
Gemeinde Seckach.

Weitere Öffnungsschritte für die Schulen im Land
Auch bei den Schulen wurden weitere vorsichtige Öffnungsschrit-
te angegangen. Konkret kehrten die Grundschulen am 15. 3. 2021 
mit allen Klassen zum eingeschränkten Präsenzbetrieb unter Pan-
demiebedingungen zurück. Damit ist insbesondere gemeint, dass 
der Präsenzunterricht in möglichst konstanten Gruppen erfolgen 
soll (Kohortenprinzip). Zudem findet für die Klassen 5 und 6 der 
weiterführenden Schulen wieder ein eingeschränkter Präsenzbe-
trieb statt. Die Schüler dieser Klassen werden also unter Berück-
sichtigung der AHA-Regeln unterrichtet. Sportunterricht findet 
allerdings weiterhin keiner statt und auch außerunterrichtliche Ver-
anstaltungen sind bis auf weiteres nicht möglich. Erlaubt sind aber 
wieder Betreuungsangebote wie die Verlässliche Grundschule und 
die Schulkindbetreuung, allerdings natürlich nur für solche Kinder, 
die hieran bereits seit Schuljahresbeginn teilgenommen haben. Die 
Schüler ab Klassenstufe 7 werden weiterhin im Fernunterricht un-
terrichtet. Dieser Rahmen gilt zunächst bis zu den Osterferien. So-
fern es die Infektionslage zulässt, soll der Präsenzunterricht danach 
auf weitere Jahrgänge ausgeweitet werden. Außerdem ist seitens des 
Landes geplant, für die Schülerschaft nach Ostern sog. „angeleitete 
Selbsttests“ anzubieten.

Der DRK-Kreisverband bietet Corona-Schnelltests jetzt auch 
in Osterburken an!
Nachdem die Durchführung von Schnelltests für die Beschäftigten 
an den Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen in den letz-
ten Tagen bereits gut angelaufen ist, wird ab dieser Woche auch der 
übrigen Bevölkerung die Durchführung von Schnelltests angebo-
ten. Die Bürgermeister von Osterburken, Adelsheim, Seckach, Ra-
venstein und Rosenberg haben sich abgestimmt, ab sofort an der 

Baulandhalle Osterburken ein kommunales Testzentrum zur frei-
willigen Durchführung von Corona-Schnelltests einzurichten. Der 
Betrieb wird in bewährter Kooperation durch den DRK-Kreisver-
band Buchen erfolgen.
Ab Mittwoch, 17. 3. 2021, kann sich deshalb jede Person, insbe-
sondere jede Bürgerin und jeder Bürger der RIO-Kommunen, ein-
mal wöchentlich kostenlos an der Baulandhalle, Kapellenstraße 14, 
74706 Osterburken, testen lassen. Dies ist zu folgenden Zeiten mög-
lich: montags 9–12 Uhr, mittwochs 16–19 Uhr und freitags 9–12 Uhr.
Für die Inanspruchnahme dieser Dienstleistung ist eine Voranmel-
dung erforderlich, welche über die Telefonnummer 09281/ 5222-35 
oder online über die Webseite www.schnelltest.drk-kv-buchen.de 
erfolgen kann. Unter dem Reiter „Online-Terminbuchung“ kann, 
neben anderen Teststationen in Buchen und Walldürn, die Bau-
landhalle Osterburken als Schnellteststandort ausgewählt werden. 
Die freien, buchbaren Termine werden dort angezeigt. Außerdem 
finden Sie auf der Webseite des DRK-Kreisverbandes Buchen auch 
viele weitere nützliche Informationen sowie Antworten auf häufig 
gestellte Fragen zu den Schnelltestungen.

Vereinssammlungen für Altpapier
Die nächste Vereinssammlung für Altpapier findet am Samstag,  
20. 3. 2021, im Ortsteil Großeicholzheim statt. Die Sammlung 
wird von der katholischen Kirchengemeinde als ABHOLAKTION 
durchgeführt. Bitte stellen Sie Ihr Altpapier, Kartons und Kartona-
gen gut gebündelt und deutlich sichtbar bis spätestens 8.00 Uhr am 
Straßenrand bereit. Fragen zur Altpapiersammlung beantwortet das 
Beratungsteam der KWiN unter der Tel.Nr. 06281/ 906-0.

Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung
Aufgrund des weiter andauernden Lockdowns bleibt das Rathaus 
für den unangemeldeten Zutritt geschlossen, aber trotzdem sind das 
Bürgerbüro und die übrige Verwaltung erreichbar.
Bürgerbüro: Das Bürgerbüro ist für Sie da. Ein persönliches Er-
scheinen auf dem Rathaus kommt allerdings nur dann infrage, 
wenn die Erledigung Ihres Anliegens auf andere Art und Weise (per 
Telefon, Mail oder schriftlich) unmöglich ist. In jedem Fall müssen 
Sie sich aber vorher von zu Hause aus anmelden und einen Termin 
vereinbaren. Wählen Sie hierzu bitte die Nummer des Bürgerbü-
ros: 06292/ 9201-12. Bitte vereinbaren Sie auch dann einen Termin, 
wenn Sie nur etwas abgeben oder abholen möchten. Auf diese Art 
und Weise ist gewährleistet, dass es zu keinen Wartezeiten und An-
sammlungen kommt.
übrige Verwaltung: Die anderen Bediensteten sind ebenfalls wei-
terhin für Sie telefonisch und per Mail erreichbar. Bitte prüfen Sie 
auch hier, ob Ihr Anliegen per Mail, per Telefon oder postalisch ge-
regelt werden kann. Sollte dennoch eine unaufschiebbare Angele-
genheit das persönliche Erscheinen im Rathaus erforderlich ma-
chen, kann ein Termin vereinbart werden. Nutzen Sie hierfür zur 
Entlastung der Zentrale bitte unbedingt die E-Mailadresse oder 
Durchwahl der/ des jeweils zuständigen Bediensteten; das Durch-
wahl- und Mailverzeichnis war zuletzt in der Ausgabe 5/2021 des 
Mitteilungsblatts abgedruckt.
Bei Betreten des Rathauses müssen Sie in jedem Fall einen medi-
zinischen Mund- und Nasenschutz tragen. Als medizinische Mas-
ken sind dabei OP-Masken oder ein Atemschutz zu verstehen, der 
die Anforderungen der Standards FFP2, KN95, N95 oder eines ver-
gleichbaren Standards erfüllt. Darüber hinaus sind die Hände zu 
desinfizieren und die bekannten Abstands- und Hygieneregeln ein-
zuhalten. Außerdem dürfen Sie keine relevanten Symptome haben 
und nicht mit Erkrankten in Kontakt stehen, oder aus einem Risiko-
gebiet eingereist sein. Auf den entsprechenden Aushang an der Ein-
gangstür wird verwiesen und um Beachtung gebeten.

Besuche bei den Ehe- und Altersjubilaren
Aufgrund des unverändert diffusen Infektionsgeschehens und der 
damit verbundenen Kontaktbeschränkungen hat die Gemeinde 
Seckach ihre Besuche bei den Ehe- bzw. Altersjubilaren eingestellt. 
Dies geschieht aus Rücksicht auf unsere älteren Mitbürger, für die 
das Risiko einer Erkrankung besonders hoch ist. Stattdessen werden 
die Glückwünsche und die Ehrengabe der Gemeinde nachträglich 
durch einen Boten überbracht. Trotz stagnierender Infektionszah-
len und deshalb u.U. möglicher Lockerungen muss davon ausgegan-
gen werden, dass diese Besuche noch auf längere Zeit nicht möglich 
sein werden.

http://www.schnelltest.drk-kv-buchen.de
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Zusammenkünfte von Kirchen, Religions-, und Glaubensge-
meinschaften
Zusammenkünfte von Kirchen, Religions-, Glaubens- sowie Welt-
anschauungsgemeinschaften mit mehr als zehn Teilnehmenden 
sind bei der zuständigen Behörde seit dem 25. 1. 2021 spätestens 
zwei Werktage zuvor anzuzeigen, sofern mit dieser keine generel-
len Absprachen getroffen wurden. Zuständige Stelle ist die Ortspoli-
zeibehörde bzw. im Falle des Überschreitens eines Schwellenwertes 
von 50 neu gemeldeten SARSCoV-2-Fällen pro 100.000 Einwohner 
in den vorangehenden sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) innerhalb ei-
nes Stadt- oder Landkreises grundsätzlich das Gesundheitsamt.
Urnen- und Erdbestattungen müssen nicht vorab angezeigt werden, 
sofern sie den zuständigen Behörden, insbesondere den Friedhofs-
ämtern, bereits aus anderen Gründen bekannt sind. Trauergottes-
dienste und vergleichbare Veranstaltungen außerhalb der Friedhöfe 
müssen dagegen vom Veranstalter (= die örtliche religiöse Gemein-
de) angezeigt werden.
ACHTUNG: Bei Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- und 
Weltanschauungsgemeinschaften zur Religionsausübung sowie bei 
Veranstaltungen bei Todesfällen (Beerdigungen, Urnenbestattun-
gen, Totengebete u.ä.) müssen die Besucher während der Veran-
staltung eine medizinische Maske tragen, welche die Anforderun-
gen der DIN EN 14683:2019-10 (OP-Maske) erfüllt. Zulässig ist 
auch das Tragen eines Atemschutzes, welcher die Anforderungen 
der DIN EN 149:2001 (FFP2), des chinesischen Standards KN95, 
des nordamerikanischen Standards N95 oder eines vergleichba-
ren Standards erfüllt. Für Kinder von 6 bis einschließlich 14 Jahren 
ist eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare 
Mund-Nasen-Bedeckung ausreichend.

Teilnehmerbeschränkung bei Bestattungsfeiern unbedingt 
beachten
Die Teilnehmerzahl bei Bestattungen im Freien ist auf höchstens 
100 Personen beschränkt. Auf dem gesamten Friedhofsgelände ist 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Auf körperlichen 
Kontakt (Hände schütteln, Umarmen, auch Kondolenzbekundun-
gen etc.) ist zu verzichten. Ausnahmen vom Mindestabstand sind 
nur bei hilfebedürftigen Personen und bei Personen, die in häusli-
cher Gemeinschaft miteinander leben, zulässig.
Auf dem gesamten Friedhofsgelände ist durchgehend eine medizi-
nische Maske (vorzugsweise zertifiziert nach DIN EN 14683:2019-
10) zu tragen, oder ein Atemschutz, welcher die Anforderungen der 
Standards FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 oder eines ver-
gleichbaren Standards erfüllt.
Alle Teilnehmenden sind verpflichtet, ihre Kontaktdaten für eine 
mögliche Nachverfolgung anzugeben. Wer die Daten nicht an-
gibt, darf nicht teilnehmen. Die schriftliche Kontaktdatenerhebung 
der Teilnehmenden mit Adresse, Telefon und/oder E-Mail-Adres-
se wird im Auftrag der Gemeinde vom Bestattungsunternehmen 
durchgeführt. Nach vier Wochen ohne Bekanntwerden eines posi-
tiven Corona-Falles auf der Bestattung bzw. Trauerfeier werden die 
Daten vernichtet.
Angehörigen wird empfohlen, bei voraussichtlich größerem Teil-
nahmeinteresse von der Veröffentlichung von Zeit und Ort der 
Bestattung abzusehen. Vereine und Verbände werden gebeten, die 
Teilnahme an Bestattungsfeiern auf einzelne, zuvor festgelegte Ver-
treter zu beschränken. Es liegt sowohl im Interesse der Behörden 
als auch der Angehörigen, dass gegen Bestattungsfeiern nicht ein-
geschritten werden muss und diese auch nicht zum Übertragungs-
ort von Corona-Infektionen werden. Nähere Informationen zu den 
Vorgaben für Bestattungsfeiern stellt das Kultusministerium bereit:
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemisch 
te+Themen/Religioese+Angelegenheiten
Zusatz der Gemeindeverwaltung: die Leichenhallen in der Gemein-
de Seckach bleiben weiterhin geschlossen.

Telefonhotlines
Bürgertelefon im Landratsamt: Für Fragen stehen Ihnen 
geschulte Mitarbeiter unter der Telefonnummer: 06261/ 84 3333 
und der Telefonnummer: 06281/ 5212-3333 zur Verfügung. Das 
Bürgertelefon ist zu folgenden Zeiten besetzt: werktags von 8–16 
Uhr und samstags von 11–15 Uhr.
Hotline des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg: Darü-
ber hinaus können sich Bürgerinnen und Bürger täglich von Mon-
tag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 

0711/ 904-39555 an eine eigens eingerichtete Hotline des Landes-
gesundheitsamts Baden-Württemberg wenden.
Bürgertelefon des Bundesministeriums für Gesundheit: Die Co-
rona Hotline des Bundesgesundheitsministeriums ist unter der Te-
lefonnummer: 030/ 3464-65100 zu erreichen.
Die Gemeindeverwaltung ruft erneut alle Bürgerinnen und Bür-
ger dazu auf, dass sie ihre Sozialkontakte auf das notwendige Mini-
mum reduzieren. Verzichten Sie auf alle Gewohnheiten, die über die 
Grundbedürfnisse hinausgehen, halten Sie sich an die Regeln und 
bleiben Sie gesund!

Amtlicher Teil
Dankesworte zur Landtagswahl
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Landtagswahl 2021 ist vorüber, die Stimmen sind ausgezählt 
und das Ergebnis festgestellt; Sie können es in dieser Ausgabe des 
Mitteilungsblattes nachlesen. Mein erster Dank gilt daher allen 
Bürgerinnen und Bürgern, die von ihrem Wahlrecht Gebrauch ge-
macht haben.
Ganz besonders anerkennen möchte ich aber das Engagement 
der rd. 40 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die wieder einmal für 
den reibungslosen Ablauf dieses Wahlsonntags gesorgt haben. Mit 
ihrem Einsatz ermöglichten sie die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung der Wahl, was gerade in Pandemie-Zeiten mit ihren strengen  
Hygienevorschriften einschließlich der Maskenpflicht nochmals 
eine zusätzliche Herausforderung war. Wahlvorstände, Schrift-
führer und Beisitzer sowie dieses Mal auch die Koordinatoren 
und Desinfektionatoren trugen zum vorbildlichen Ablauf dieses 
außergewöhnlichen Wahltags bei. Ihnen allen spreche ich daher 
ebenso meinen Dank aus wie unserer Hauptamtsleiterin Doris 
Kohler, welche wieder in bewährter Manier mit großer Umsicht 
und Sachkunde für die vorbildliche Vorbereitung und Durchfüh-
rung dieser Wahl verantwortlich zeichnete. Es ist sehr erfreulich, 
dass sich immer wieder Menschen finden, die sich für die Ge-
meinschaft einsetzen und das gilt ganz besonders bei Wahlen – 
dem Fundament unserer Demokratie.
 Thomas Ludwig, Bürgermeister

Technischer Ausschuss
Die nächste öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses findet 
am Montag, den 22. 3. 2021, um 19.00 Uhr im Großen Sitzungs-
saal des Rathauses Seckach statt. 
Tagesordnung:
1. Bauvorlagen im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren
1.1   Umbau einer Scheune zu einem Wohnhaus  

Flst.Nr. 6584, Gemarkung Großeicholzheim
2.  Mobilfunkversorgung  

Grundstückspachtanfrage für die Errichtung eines Mobilfunk-
masten im Bereich der B292, Distrikt Birkenwald

3. Verschiedenes
Die gesamte Bevölkerung ist hierzu recht herzlich eingeladen.

Ludwig, Bürgermeister

Altersjubilare
ALTERSJUBILARE
20. 3. Artur Mayer Großeicholzheim 80 Jahre
21. 3. Peter Porth Großeicholzheim 70 Jahre
24. 3. Gerda Fritz Seckach  70 Jahre

Die Gemeinde gratuliert recht herzlich zum Geburtstag und  
wünscht alles Gute auf dem weiteren Lebensweg.

Notfalldienste
Ärztlicher Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: 
Neckar-Odenwald-Kreis
Rettungsdienst: 112112 
Allgemeiner Notfalldienst: 116117
Mosbach (Allgemeiner Notfalldienst) 
Knopfweg 1, 74821 Mosbach 
Mo., Di., Fr. 19.00–22.00 Uhr, Mi. 13.00–22.00 Uhr

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Religioese+Angelegenheiten
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Religioese+Angelegenheiten


Seite 6  Amtsblatt Seckach  19. März 2021 · KW 11

Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Buchen (Allgemeiner Notfalldienst) 
Dr. Konrad-Adenauer-Str. 37 , 74722 Buchen 
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Kinderärztlicher und augenärztlicher Notfalldienst: 116117
Informationen zu Öffnungszeigen und Anschrift der jeweiligen 
Notfallpraxis finden Sie unter https://www.kvbawue.de/buerger/ 
notfallpraxen/
Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt.de
Bereitschaftsdienst der Sozialstation
Kirchliche Sozialstation Adelsheim-Osterburken
 Unverbindliche Beratung  und  Information  sowie  Pflegebera- 
 tungsbesuche
 Qualifizierte liebevolle Pflege und medizinische Versorgung
 Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden u. ihren Angehöri- 
 gen (Hospiz)
 Vermittlung von Pflegehilfsmitteln,  Mahlzeiten,  Hausnotruf u. 
 Familienpflege
 Hauswirtschaftliche Versorgung
 Rufbereitschaft
 Bereitschaftsdienst am Wochenende Tel.: 06291/64190
Zahnärztlicher Notfalldienst
20.–22. 3. 2021     Dr. C. Kuhn, S. Albrecht, Bahnhofstr. 26, 74706 

Osterburken, Tel. 06291/9811
Der Zahnarzt ist samstags, sonntags und feiertags in der Zeit 
von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr in der Praxis anwesend – in drin-
genden Fällen auch außerhalb der Sprechstunden telefonisch 
erreichbar. Bitte UNBEDINGT vorher anmelden!!!
Zahnärztlicher Notfalldienst jetzt auch Online. Unter der Internet-
adresse www.zahn-forum.de/karlsruhe.html hat die KZV Karlsru-
he die Notdienstplanung jetzt auch ins Netz gestellt, so dass diese 
Daten jetzt jederzeit abrufbar sind.
Apotheken Notdienst
–  Samstag, 20. 3. 2021:  

Bauland-Apotheke Sindolsheim, Tel.: 06295/2 12, Bofsheimer 
Str. 11, 74749 Rosenberg (Sindolsheim) 

–  Sonntag, 21. 3. 2021:  
Apotheke am Musterplatz, Tel.: 06281/45 48, Wilhelmstr. 25, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Montag, 22. 3. 2021:  
Bauland-Apotheke Adelsheim, Tel.: 06291/6 21 30, Marktstr. 5 A, 
74740 Adelsheim 

–  Dienstag, 23. 3. 2021:  
Sonnen-Apotheke Buchen, Tel.: 06281/56 00 22, Brucknerstr. 13, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Mittwoch, 24. 3. 2021:  
Kastell-Apotheke Osterburken, Tel.: 06291/6 80 07, Prof.-Schu-
macher-Str. 2/8, 74706 Osterburken 

–  Donnerstag, 25. 3. 2021:  
Quellen-Apotheke Hettingen, Tel.: 06281/38 86, Morrestr. 31, 
74722 Buchen, Odenwald (Hettingen) 

–  Freitag, 26. 3. 2021:  
Apotheke am Schloss Ravenstein, Tel.: 06297/9 50 55, Zedern-
weg 3, 74747 Ravenstein (Merchingen)

Der Notdienst beginnt jeweils morgens um 8.30 Uhr und endet am 
folgenden Morgen um 8.30 Uhr. Der Notdienstplan kann auch im 
Internet nachgesehen werden unter www.lak-bw.notdienst-portal.de. 
Dort werden 5 Apotheken, die an diesem Tag Dienst haben ange-
zeigt, also auch Apotheken aus den Nachbardienstkreisen. Weite-
re Infos sind auch unter www.aponet.de erhältlich. Die dienstha-
benden Apotheken können auch unter folgender Nummer  0800  
00 22 8 33 kostenlos telefonisch erfragt werden, bzw. von jedem 
Handy ohne Vorwahl unter der Nr. 22 8 33 (max. 69 ct/Min/SMS) 
abgefragt werden.
Gasstörung
Stadtwerke Buchen, Störungsdienst Tag und Nacht: Tel.: 06281/51051
Stromversorgung EnBW 
Störungsdienst 0800 362 9477
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Störungen an der Wasserversorgung
Bei Störungen an der Wasserversorgung Tel.: 06291/415554

Notrufnummer der Telefonseelsorge
0800-1110111 – bundesweit-gebührenfrei

Kindergartenanmeldung im Kindergarten „St. Franziskus“ 
Seckach
Ihr Kind wird im kommenden Kindergartenjahr 2021/2022 drei 
Jahre alt und Sie möchten es in den kath. Kindergarten „St. Fran-
ziskus“ Seckach anmelden? Dann melden Sie sich bitte telefonisch:  
06292/7594 oder per Mail im Kindergarten: kigaseckach@t-online.de. 
Aufgrund der Coronalage finden keine Info-/Anmeldeabende für 
neue Eltern statt. Gerne klären wir Ihre Fragen bei einem Telefonat 
oder einem persönlichen Termin.

Wasser wird am Mittwoch, 24. 3. 2021, von 9.00 Uhr bis 15.00 
Uhr abgestellt
Auf Grund von notwendigen Schiebererneuerungen im Bereich der 
Röhrigstraße und Am Winterbaum muss am Mittwoch, den 24. 3. 
2021, in der Zeit vom 9.00 Uhr bis ca. 15.00 Uhr das Wasser in gro-
ßen Teilen von Großeicholzheim abgestellt werden. Die Anwohner 
werden gebeten, sich für diesen Zeitraum einen Vorrat anzulegen.
Es werden folgende Bereiche von der Wasserabstellung betroffen 
sein: Seckacher Straße, Kirchgrundweg, Kirchgasse, Butzengasse, 
Marktplatz, Bannholzstraße, Bannholzsiedlung, Am Winterbaum, 
Postweg, Anselm-von-Eicholzheim-Str., Röhrigstraße, Am Lenzen-
garten, Gartenweg, Grabenweg, Am Rank, Weilersweg und Haupt-
straße ab der Wettgasse bis Schefflenzerstraße sowie die Scheff-
lenzer Straße. Für diese Arbeiten wird die Röhrigstraße im Bereich 
der Einmündung Am Winterbaum im Zeitraum vom 23. 3. bis 25. 
3. 2021 voll gesperrt. Die Gemeinde bedankt sich bei den betroffe-
nen Bürgern für Ihr Verständnis. Für Auskünfte sowie Rückfragen 
bei Problemen oder Störungen steht die Wasserversorgung Bauland 
GmbH (WVB) unter der Tel.Nr. 06291/ 415554 zur Verfügung.

Kirchliche Nachrichten
Katholische Gottesdienste

Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach
Unsere Gottesdienste:
So., 21. 3. – FÜNFTER FASTENSONNTAG – Misereor-Kollekte
  9.00 Uhr Zimmern: Eucharistiefeier
10.00 Uhr Seckach: Rosenkranz für den Frieden
10.30 Uhr Seckach: Wort-Gottes-Feier
10.30 Uhr Großeicholzheim: Wort-Gottes-Feier
11.00 Uhr Klinge: Eucharistiefeier
17.30 Uhr Seckach: Vesper, anschl. Barmherzigkeitsrosenkranz
Mo., 22. 3., Montag der fünften Fastenwoche
18.30 Uhr Seckach: Gottesdienst mit eucharistischer Anbetung
Di., 23. 3., Dienstag der fünften Fastenwoche
18.30 Uhr Zimmern: Eucharistiefeier + Bußfeier 
Do., 25. 3. – VERKÜNDIGUNG DES HERRN 
18.00 Uhr Großeicholzheim: Rosenkranzgebet
18.30 Uhr Großeicholzheim: Eucharistiefeier + Bußfeier 
Fr., 26. 3., Freitag der fünften Fastenwoche
18.30 Uhr Seckach: Eucharistiefeier + Bußfeier 

Gemeinsames
Erstkommunion
Kommunionkinder am 24. 4. 2021 (Samstag) in Großeicholzheim:
Keano Blankenburg, Carla Hufnagel, Hanna Hufnagel, Mia Tolks-
dorf. Die Erstkommunion 2021 in Seckach ist komplett auf 2022 
verschoben.

Sitzplatzreservierungen zu den Eucharistiefeiern der Oster-
nacht, am Ostersonntag und am Ostermontag
Aufgrund der geltenden Corona-Regeln war es bisher ausreichend, 
die Kontaktdaten der anwesenden Gottesdienstbesucher vor Be-
ginn des Gottesdienstes zu erfassen. Da jedoch traditionell zu Os-
tern wesentlich mehr Gläubige wie gewohnt zu den Gottesdiensten 
kommen, ist diese Vorgehensweise, aufgrund der gegebenen Platz-
beschränkung, nicht mehr ausreichend. Daher wird die folgende 
Regelung getroffen, dass eine Anmeldung mit Platzkarte erfolgen 
wird. Diese Anmeldung kann auf zwei Weisen geschehen:
1.  Per Online kann eine Anmeldung über unsere Homepage www.

se-aos.de erfolgen. Hier ist es auch möglich, mehrere Personen 
anzumelden. Die Seite ist seit Montag, 15. 3., 9.00 Uhr freige-
schaltet. Mit Abschluss Ihrer Anmeldung können Sie dann selbst 
die Platzkarte ausdrucken, welche Ihnen per Mail zugesandt wird. 
Ein kleines Anleitungsvideo zeigt die einzelnen Schritte an.

2.  Wer sich im Internet nicht auskennt, kann die Anmeldung tele-
fonisch während der Bürostunden der Pfarrsekretariate durchge-
ben. Diese Platzkarten bitten wir im Sekretariat abzuholen.

Bei allen Möglichkeiten sind immer die Namen, Telefonnummern 
und die Anschriften aller Personen anzugeben, um eine spätere 
Nachverfolgung zu gewährleisten oder eventuell dringende Infor-
mationen an Sie weiterzugeben. Wir möchten Sie bitten, sich nur 
für die Gottesdienste anzumelden, welche wirklich auch von Ihnen 
besucht werden, da ansonsten unnötige Plätze belegt sind. Sollte Ih-
nen kurzfristig die Teilnahme am Gottesdienst nicht möglich sein, 
melden Sie sich bitte, damit wir über den Platz verfügen können.
Impftermin?!
Da die telefonische Vereinbarung eines Impftermins für manche älte-
ren, alleinstehenden Gemeindemitglieder sehr schwierig ist und auch 
viele von ihnen mit der Online-Anmeldung überfordert sind, besteht 
das Angebot, sich bei Gemeindereferentin Lucia Eller zu melden. Wir 
werden Sie dann unterstützen! Falls auch die Fahrten ein Problem 
darstellen, dürfen Sie sich gerne melden. Wir suchen dann gemein-
sam nach Lösungen! Kontakt: Lucia Eller, Tel.: 06292/ 9273289
Großeicholzheim, St. Laurentius
Palmbüschel zu Palmsonntag „to go“ sowie per Lieferung nach Hause
Auch wenn sich die Jugendgruppe Großeicholzheim aufgrund der 
Corona-Pandemie in diesem Jahr leider wieder nicht zu ihrer übli-
chen Palmbüschel-Bastelaktion treffen kann, werden in der kath. Ge-
meinde Großeicholzheim dennoch wieder einige Palmbüschel von 
Ehrenamtlichen gebastelt und für die Gemeindemitglieder zum Mit-
nehmen bzw. zur Bestellung nach Hause angeboten. Gottesdienst-
besucher können sich die ausgelegten Palmbüschel-Sträuße am 
Samstag, den 27. März, vor Beginn des Vorabend-Gottesdienstes zu 
Palmsonntag um 18.30 Uhr auf dem Vorplatz der Kirche selbststän-
dig nehmen. Gemeindemitglieder, die beim Gottesdienst nicht an-
wesend sind, können einen Palmbüschel-Strauß „vorbestellen“ und 
bekommen diesen dann nach der Segnung im Gottesdienst vor ihre 
Haustüre gelegt. „Bestellungen“ bitte entweder per E-Mail an philipp-
galm@web.de oder durch Kontaktaufnahme mit einem Mitglied des 
Großeicholzheimer Gemeindeteams oder telefonisch im Pfarramt 
Seckach. Für eine kleine Spende zugunsten der örtlichen Jugendarbeit 
bedanken wir uns bereits im Voraus. Das Gemeindeteam würde sich 
über eine rege Annahme der Aktion durch die Bevölkerung freuen!
Altpapiersammlung am 20. 3.2021
Am Samstag, 20. 3. 2021, wird die Altpapiersammlung erstmals 
wieder als Abholaktion durchgeführt. Bitte stellen Sie bis spätestens 
8.00 Uhr Ihr gebündeltes Papier ersichtlich am Straßenrand bereit. 
Die Helfer beginnen ab 8.15 Uhr mit der Sammelaktion. 
Für alle, die ihr Altpapier selbst zum Container bringen möchten, 
stehen an der Schlossgartenhalle Container bereit. Am Sammelplatz 
bitte die Corona-Regel HAW – Hinfahren – Ausladen – Wegfah-
ren beachten. Sollten sich bereits Personen aus zwei Hausständen 
dort aufhalten, warten Sie bitte so lange in Ihrem Fahrzeug bis min-
destens eines der vor Ihnen befindlichen Fahrzeuge wieder wegge-
fahren ist. Vielen Dank für ihre Mithilfe und ihr Verständnis.
Zimmern St. Andreas
Frauengemeinschaft Zimmern
Der Jahresbeitrag in Höhe von sieben Euro für das Jahr 2021 wird 
fällig. Coronabedingt wollen wir die Kontakte so gering wie möglich 
halten. Deshalb bitten wir euch den passenden Betrag mit beigefüg-
tem Namen bis spätestens Ostern bei der Kassenführerin Edeltraud 
in den Briefkasten zu werfen. Vielen Dank und bleibt gesund!

mailto:kigaseckach@t-online.de
http://www.se-aos.de
http://www.se-aos.de
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Evangelische Gottesdienste
Seckach
Sonntag, den 21. 3. 2021
10.30 Uhr Gottesdienst in Bödigheim mit Pfr. Fränkle
In Seckach ist wegen der durch Corona begrenzten Sitzplätze im 
April kein Gottesdienst.

Großeicholzheim
Sonntag, 21. 3. – Judika
  9.00 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim (Pfr. Ingolf Stromberger)
10.00 Uhr Gottesdienst Rittersbach (Pfr. Ingolf Stromberger)
11.00 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim (Pfr. Ingolf Stromberger)

Krabbel-Gottesdienst im Freien
Am Samstag, den 27. März 2021, findet um 16.00 Uhr ein Krab-
bel-Gottesdienst im Hof vor dem Evangelischen Gemeindehaus 
Großeicholzheim (Kirchgasse 4) statt. Kinder von 0 bis 5 Jahren 
sind herzlich eingeladen mit ihren Geschwistern, Eltern oder Groß-
eltern. Das Thema lautet „Jesus zieht in Jerusalem ein“. Das aktu-
elle Corona-Schutzkonzept kommt zur Anwendung. Für alle Got-
tesdienst-Teilnehmer ab sechs Jahren besteht eine Maskenpflicht 
(OP- oder FFP2-Maske).

Vereinsnachrichten
SV Seckach

Nur noch 12 Tage:   
jetzt den Glasfaseranschluss ins Haus sichern!
Wer sich immer noch nicht entschließen konnte, hat noch wenige 
Tage, um dabei zu sein. Glasfaser bis ins Gebäude verlegt zu bekom-
men, muss für jeden Hauseigentümer und für alle Einwohner unse-
rer Gemeinde das Ziel sein, denn die alte Technik mit dem Kupfer-
kabel genügt vielfach schon heute nicht mehr unseren Ansprüchen.
Nur „toni“ bietet im Neckar-Odenwald-Kreis garantiert mindestens 
300 Mbit/s im Down- wie im Upload an, die Kündigungsfrist be-
trägt nur noch einen Monat und der Preis ist mit ab 40 €/ Monat 
ebenfalls supergünstig. Das ist ein unschlagbares Angebot und da 
kann auch die neueste Werbeoffensive der Telekom nicht mithalten, 
denn je weiter ihr von den grauen Kästen weg wohnt, desto schlech-
ter wird es, da die Kupferkabel völlig überlastet und veraltet sind. 
Darüber hinaus verbrauchen Glasfasernetze bis zu 17-mal weniger 
Strom als Vectoring- bzw. Super-Vectoring-Netze, die die Telekom 
zurzeit massiv bewirbt und nur geschaltet werden, wenn der Kunde 
mindestens 175 MBit/s erreichen kann.
Nutzt also jetzt diese Chance, etwas Besseres kommt sicher nicht 
mehr und nach dem 31. März kostet der Anschluss mindestens 
2.000 €. Die digitale Zukunft ist näher als ihr denkt, in den ersten 
Gemeinden beginnen schon in diesem Frühjahr die Bauarbeiten 
und wir in Seckach wollen auch dabei sein.
Die Verträge können auf unserer Homepage (www.sv-seckach.de) 
heruntergeladen und bei uns am Sportgelände in den Briefkasten 
eingeworfen werden, Grundstückseigentümerklärung bitte nicht 
vergessen. Wer Fragen hat oder Unterstützung beim Ausfüllen des 
Vertrags braucht, kann sich an die Vorstandschaft, Reinhard Eckl 
oder Martin Müller, oder an einen der „toni“-Shops wenden, die 
wieder für den Publikumsverkehr geöffnet sind. Denkt aber bitte 
daran, stets den SV-Seckach einzutragen, damit helft ihr uns in einer 
schwierigen Zeit. Die Kontaktdaten der „toni“-shops und der „to-
ni“-Vertriebspartner können dem Informationstext in der Rubrik 
„Gesamtgemeinde“ entnommen werden.

Musikverein Seckach e. V.
Die für den 21. März geplante Jahreshauptversammlung des Musik-
vereins wird aufgrund der derzeit gültigen Pandemie-Bestimmun-
gen verschoben. Ein späterer Termin wird rechtzeitig bekanntgege-
ben.
Auch der Musikverein ist als Botschafter für den Glasfaserausbau in 
Seckach tätig. Wir würden uns freuen, wenn Sie beim Vertragsab-
schluss für einen Glasfaseranschluss im Feld „weitere Vereinbarun-
gen“ den Namen unseres Vereins eintragen würden. Nutzen Sie die 
Zeit bis zum Ende der Vorvermarktung, danach ist der Glasfaseran-
schluss kostenpflichtig.

Wir spielen und spielen und spielen…
Kaum zu glauben: heute vor einem Jahr, am 19. März 2020, spielten 
wir das erste Konzert von unseren Balkonen, da der Probenbetrieb 
wegen der Corona-Panedemie kurzfristig eingestellt werden muss-
te. Tatsächlich wäre es uns lieber gewesen, so ein Jubiläum nicht fei-
ern zu müssen. Nachdem wir im Mai 2020 wieder proben durften, 
dachten wir die Ära „Balkonkonzerte“ hätte sich erledigt. Nach der 
erneuten Einstellung des Probenbetriebs im Oktober 2020 ging es 
dann aber doch wieder weiter. Und wir sind stolz, dass wir immer 
noch spielen und unseren Zuhörern eine Freude machen können. 
Inzwischen hat sich einiges angesammelt: wir haben inzwischen 75 
verschiedene Musikstücke von unseren Balkonen gespielt! Dafür 
hat unser Dirigent Martin Heß 1.000 Einzelstimmen geschrieben – 
was für eine großartige Leistung, vielen Dank lieber Martin! Auch 
wenn nicht jeder Musiker jedes „Konzert“ spielen kann, ist die An-
zahl der Stammmusiker doch stabil geblieben, und wir haben sogar 
ein paar ehemalige Musiker dazugewinnen können – das ist doch 
ein Erfolg in Corona-Zeit! 
Wie geht es also weiter? Wir haben uns vorgenommen, bis wir wie-
der proben dürfen, jeden Donnerstag und Sonntag ab 18.00 Uhr 
von unseren Balkonen zu spielen. Vielleicht unternehmen auch Sie 
einen kleinen Spaziergang und hören uns zu – wir freuen uns!

SV Großeicholzheim
Abteilung Fußball: Glasfaser für alle im Neckar-Odenwald-
Kreis – der Countdown läuft bis 31. 3. 2021
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Wir möchten Euch nochmals daran erinnern, dass die „Zukunft 
Glasfaser in Großeicholzheim und der Gemeinde Seckach“, noch 
bis zum 31.03.2021 zu den Konditionen der Vorvermarktung gilt 
und somit kostengünstig die Chance besteht, diesen Anschluss zu 
erwerben. Auch wenn wir schon den ein oder anderen Vertrag ab-
schließen konnten, sollte man sich dieses einmalige Angebot nicht 
entgehen lassen. Und denken Sie bitte auch daran, dass Sie Ihrem 
Lieblingsverein damit in der jetzigen Coronazeit etwas Gutes tun 
können. Nochmals ein ganz großes Dankeschön an die, die uns 
schon unterstützt haben.
In Großeicholzheim bietet sich derzeit die Chance auf die Zu-
kunftstechnologie Glasfaser. Die Breitbandversorgung Deutschland 
(BBV) will hierzu eine flächendeckende Glasfaserversorgung auf-
bauen, um ihre „toni“-Breitbanddienste (Infos und Vertrag im In-
ternet unter www.bbv-deutschland.de) anzubieten.
Der SV Großeicholzheim unterstützt dieses Vorhaben, wie auch die 
BBV den SV Großeicholzheim unterstützt: Denn für jede Vermitt-
lung durch den SV Großeicholzheim erhält unser SVG eine Prämie 
für die Vereinskasse in Höhe von 25 Euro von der BBV. Wenn Sie 
sich also für einen Glasfaseranschluss entscheiden, freuen wir uns 
sehr, wenn Sie bei Abschluss eines Vertrages in der Spalte „Auftrags-
erteilung“ (unten rechts) „Vermittlung durch SV Großeicholz-
heim“ eintragen.
Wichtig: 
Nach dem Ende der Vorvermarktung ist der Anschluss kosten-
pflichtig! Jeder Vertrag zählt: Denn erst ab einer gewissen Min-
destanzahl an Verträgen bekommt die Gemeinde Seckach diese 
zukunftsorientierte Technologie!
Für unseren SVG wäre dies eine willkommene finanzielle Unterstüt-
zung, da uns in diesem Jahr nahezu sämtliche Einnahmen aus Ver-
anstaltungen weggebrochen sind. 
Als Ansprechpartner für den SV Großeicholzheim stehen Ihnen To-
bias Mayer (Weisbäumlein 15, 06293/927144) als auch Silas Rink-
lin (Seckacher Str. 9, 0175/7530323) gerne unterstützend zur Sei-
te. Ihren unterschriebenen Vertrag inklusive der unterschriebenen 
Grundstückseigentümererklärung können Sie auch gerne bei einem 
der beiden in den Briefkasten einwerfen!
Zudem können Sie sich für weitere Fragen und Auskünfte an folgen-
de Anlaufstellen wenden:
Katja Steimer Telekommunikation, Kellereistrasse 14, 74722 Bu-
chen, Telefon: 06281-5656685
Egenberger IT Solutions GmbH, Landstraße 20, Waldhausen, Tele-
fon 06287-92070
toni Shop Buchen, Marktstraße 4, 74722 Buchen, Telefon 06281-
9029520
toni Shop Stadtwerke Buchen, Am hohen Marktstein 3, 74722 Bu-
chen, Telefon 06281-5350

http://www.sv-seckach.de
http://www.bbv-deutschland.de
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Sonstiges
Kath. Öffentliche Bücherei Seckach
(im Untergeschoss Nebenraum Kirche Seckach)
Ab 23. 3. kann die Bücherei eingeschränkt wieder besucht wer-
den. Voraussetzung hierfür ist eine telefonische Anmeldung. Die 
Anmeldung kann jeweils mittwochs von 17.00 bis 18.00 Uhr und 
samstags von 12.00 bis 13.00 Uhr und nur unter der Tel. Nr. 0151-
74565548 erfolgen.
Öffnungszeiten: dienstags von 17.00 bis 18.00 und samstags von 
10.00 bis 11.00 Uhr. 
Das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske ist Vorausset-
zung, ebenso die Einhaltung des geltenden Hygienekonzeptes.

Das Büchereiteam

Regionalentwicklung Badisch-Franken e.V.
Projektaufruf für LEADER-Vorhaben
Die LEADER-Aktionsgruppe Regionalentwicklung Badisch-Fran-
ken e.V. sucht umsetzungsreife LEADER-Projekte. Rund 300.000 € 
EU-Fördermittel zuzüglicher Landesmittel stehen im Rahmen der 
Übergangsverordnung zunächst zur Verfügung.
Zwischen der zu Ende gegangenen LEADER-Förderperiode 2014–
2020 und dem offiziellen Start der neuen LEADER-Förderperiode 
stehen durch die Übergangsverordnung weitere LEADER-Förder-
mittel im Jahr 2021 und 2022 für Projektvorhaben bereit. Dabei gilt: 
„Neues Geld nach alten Regeln“. So sind das Regionale Entwick-
lungskonzept sowie die bestehende Gebietskulisse noch gültig. Pro-
jektanträge sind bis zum 26. April bei der LEADER-Geschäftsstelle 
einzureichen. Anträge stellen können sowohl Kommunen, Kirchen, 
Vereine, Verbände, als auch Unternehmen und Privatpersonen. Ge-
fördert werden Projekte bis maximal 600.000 € Gesamtkosten. Die 
Bagatellgrenze der Fördersumme beträgt 5.000 €. Je nach Vorhaben 
ist ein Fördersatz von 25–60 % möglich. Es werden Projekte gesucht, 
die der Dorfentwicklung dienen, das ehrenamtliche Engagement 
stärken, den Tourismus fördern, Arbeitsplätze schaffen oder einen 
Beitrag zur Nah- und Grundversorgung leisten. Ersatzbeschaffun-
gen und Sanierungsmaßnahmen sind nicht förderfähig. Im The-
menfeld (IMF) besteht die Möglichkeit der Förderung von Existenz-
gründungen oder Unternehmenserweiterungen von Frauen. Solche 
Vorhaben können sogar mit 50 % bezuschusst werden. Dafür stehen 
zusätzliche 7.000 € zuzüglicher Rückflussmittel zur Verfügung. Die 
Auswahlsitzung zur Beschlussfassung findet voraussichtlich am 18. 
Mai statt.  Alle eingereichten Vorhaben sollen zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung soweit fortgeschritten sein, dass nach einer För-
derzusage eine zeitnahe Antragstellung bei der zuständigen Bewil-
ligungsbehörde möglich ist. Der nächste Projektaufruf mit weiteren 
Fördermitteln aus der Übergangsverordnung wird im Sommer 2021 
starten. Detaillierte Informationen zum Regionalentwicklungspro-
gramm LEADER 2014-2020 erteilt die LEADER-Geschäftsstelle, 
Obere Vorstadtstraße 19, 74731 Walldürn, Tel: 06281/5212-1397 
und -1398. Wichtige Hinweise hierzu sind auch auf der Homepage 
unter www.leader-badisch-franken.de einsehbar.

Die AWN/KWiN informiert: 
Verschiebungen bei der Müllabfuhr zu Ostern!
Aufgrund der Osterfeiertage kommt es zu Verschiebungen bei der 
Müllabfuhr. In einigen Orten verschieben sich die Abfuhrtage sogar 
gleich um mehrere Tage nach vorne! 
Die genauen Abfuhrtermine einschließlich der Feiertagsverschie-
bungen enthält für jeden Orts- und Stadtteil der Entsorgungskalen-
der von AWN und KWiN, auch abrufbar unter www.awn-online.
de/kalender. Im Entsorgungskalender sind die Symbole für die nach 
vorne verschobenen Abfuhrtermine mit einem Ausrufezeichen ge-
kennzeichnet! Die KWiN bittet, den Entsorgungskalender bereits 
vor der Karwoche genau auf Verschiebungen hin anzuschauen, und 
nicht die oben genannten Abfälle automatisch am üblichen Abfuhr-
tag bereitzustellen.
Ganz besonders wichtig ist an den verschobenen Abfuhrterminen 
die rechtzeitige Bereitstellung der Abfälle, denn die Sammeltouren 
werden nicht nach den üblichen Routen gefahren. Die Abfälle sind 
bis spätestens um 6.00 am Abfuhrtag an der Grundstücksgrenze 
bereitzustellen. Für später bereitgestellte Abfälle kann eine Abfuhr 
nicht garantiert werden.

Informationsabend Zweijährige Berufsfachschule und AVdu-
al an der Gewerbeschule Mosbach 
Am Mittwoch, den 24. März, um 18.00 Uhr, bietet die Gewerbe-
schule Mosbach eine Onlineveranstaltung zur Zweijährigen Berufs-
fachschule und zur neuen Schulart „duale Ausbildungsvorbereitung 
– AVdual“ an. Allen interessierten Schülerinnen und Schüler sowie 
den Eltern werden hier Fragen zu den beiden Schularten und der 
Anmeldung beantwortet. Weitere Informationen und den Zugang 
zur Veranstaltung gibt es unter www.gewerbeschule-mosbach.de. 
Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme.

Betreuerin, Betreuer – ein attraktives Ehrenamt
Der Betreuungsverein Neckar-Odenwald-Kreis e.V. bietet einen 
Einführungslehrgang für gesetzliche Betreuer als online-Seminar 
mit Jitsi meet an. Inhaltlich geht es in dem Lehrgang um gesetzli-
che Grundlagen der Betreuung, Rolle und Pflichten des Betreuers, 
Organisation der Vermögensverwaltung und Gesundheitssorge und 
vieles mehr. 
Eine Betreuung wird eingerichtet für Menschen, die ihre Angele-
genheiten infolge von hohem Alter, Krankheit oder Behinderung 
nicht selbst regeln können. Handelt es sich hierbei um alleinstehen-
de Menschen ohne Angehörige, so sucht der Betreuungsverein ge-
eignete Frauen und Männer für diese verantwortungsvolle und ab-
wechslungsreiche Aufgabe. 
Ehrenamtliche Betreuer erfahren professionelle Unterstützung 
durch den Betreuungsverein. Hier können sie sich individuell be-
raten lassen und im Erfahrungsaustausch mit anderen engagierten 
Betreuern neue Kontakte aufbauen. Der Betreuungsverein des Ne-
ckar-Odenwald-Kreises ist angewiesen auf Menschen, die sich für 
das Ehrenamt der gesetzlichen Betreuung interessieren. Eine gute 
Gelegenheit zur Auseinandersetzung mit der Thematik bietet der 
Einführungslehrgang ins Betreuungsrecht.
Die Veranstaltung ist sowohl für Angehörige vorgesehen, welche 
zum gesetzlichen Betreuer bestellt sind, als auch für alle diejenigen, 
welche Interesse an einer ehrenamtlichen Betreuung haben. 
Die Einführungsveranstaltung findet statt am Mittwoch, 14. 4., 
und am Mittwoch, 21. 4. 2021. Für die Teilnahme benötigt man 
entweder einen Rechner mit Google Chrome als Browser oder ein 
Smartphone mit der Jitsi App. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmel-
dungen nimmt die Geschäftsstelle entgegen unter der Rufnummer 
06261/84-2523, Fax: 06261/84-4770 oder per e-mail: betreuungs-
verein@neckar-odenwald-kreis.de. Nach der Anmeldung erhalten 
Sie die notwendigen Unterlagen und einen link für diesen Abend.

Platten- und Partyservice!

Schlossgasse 5, 74740 Adelsheim
Telefon 06291/1313 · www.metzgerei-uwe-goetz.de

Unser Rind- und Schweinefleisch beziehen 
wir von Bauern aus der Region.

Unsere SPARTÜTE am Dienstag:
2 Paar frische Bratwürste und 
500 g Kartoffelsalat

 nur 4,44 €NEU!

Schweinekotelett zart und mager 100 g 0.78 €

Feine Champignonlyoner 100 g 1.26 €

Deftiger Wacholderschinken 100 g 1.88 €

Herzhafte hausmacher Leberwurst 100 g 0.92 €

Feiner Schinken-Käse-Salat 100 g 1.29 €

Holl. Leerdammer 45 % Fett i. Tr.  100 g 1.10 €

Probieren Sie unsere leckeren Schinken aus eigener Herstellung:
Pfeffernüßchen, Kräuterschinken, Wacholderschinken, Backrauchschinken, 
Paprikanüßchen, schwarzgerauchte Oberschale, Lachsschinken, Nußschinken

http://www.leader-badisch-franken.de
https://jitsi.org/downloads/
mailto:betreuungsverein@neckar-odenwald-kreis.de
mailto:betreuungsverein@neckar-odenwald-kreis.de
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Bergstraße 16 · 74743 Seckach
Telefon (06292) 928975 · Telefax (06292) 928982
E-Mail: mail@koehler-holger.de · Mobil (01 76) 32 53 69 10

Unsere Leistungen für Sie:

� Kundendienst     � Sanitär- und Heizungsinstallation 

� Badausstattung          � Öl- Gas- Brennwerttechnik

� Pellets – Holz – Solar                     � Wärmepumpen

Holger Köhler · Installateur- und Heizungsbaumeister

24h-Notdienst

ANGEBOT
VOM 19.3. BIS 25.3.2021
SCHASCHLIK 100 g 1,19 €
Magere oder durchwachsene
STIEL- ODER KAMMRIPPLE 100 g 0,84 €
Saftiger, edler BIERSCHINKEN 100 g 1,29 €
Feine, milde GELBWURST
mit und ohne Kräuter 100 g 1,09 €
Herzhaft deftige KRAKAUER
mit und ohne Kümmel  100 g 1,19 €
Hausmacher ZUNGENWURST  100 g 1,19 €
HIRTENSALAT 100 g 1,39 €

Nur bei uns

aus eigener Schlachtung!

Rind von Gehrig, Unterwittstadt · Schweine von Maurer, Feßbach

SPEISEPLAN vom 22.3.–26.3.2021
MO: FEINE BANDNUDELN mit Tomaten-Lachs- 
 Sahnesauce und Blattsalat 5,99 € 
DI: SCHNITZEL mit Pommes und Salat/Kartoffelsalat  5,99 €
MI:  HÄHNCHENBRUSTFILET 
 mit Brokkoli und Kartoffelgratin 5,99 €
DO:  FLEISCHKÄSE mit Ei, Salzkartoffeln 
 und Spinat oder Kartoffelsalat 5,99 € 
FR:  RINDERGESCHNETZELTES mit Spätzle 5,99 €

Besuchen Sie uns im Internet: www.metzger-maurer.de

AUCH
ZUM MIT-

NEHMEN!

WIR HABEN FÜR SIE FRISCHEN FISCH AM 25.3. 
UND GRÜNDONNERSTAG 01.04.

Viktoriabarschfilet · Lachsfilet
Kabeljaufilet · Seelachsfilet

Wir bitten um Vorbestellung für den 01.04.

Beachten Sie bitte
vor Ihrem Einkauf

die Anzeigen

unserer Inserenten.
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Pizzeria La Calabrisella
Wettgasse 1 · 74743 Großeicholzheim

Telefon (0 62 93) 9 28 63 53
Dienstag–Freitag und Sonntag 11.00–14.00 Uhr

Dienstag–Sonntag 17.00–22.00 Uhr · Montag Ruhetag
     Angebot:  Pizza Junior (30 cm)     

mit Salami, Vorderschinken, Mais, Spiegelei    6,50 €
Pizza Spinat-Mozzarella · Pizza Lachs je 6,50 € (30 cm)
Frische Canneloni mit Fleisch oder mit Ricotta und Spinat 6,50 €

Auf Grund von Covid-19 momentan nur noch bis 21 Uhr geöffnet!

 In der Dunkelheit der Trauer leuchten die Sterne der Erinnerung.

Herzlichen Dank allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlen und ihre liebevolle Anteilnahme und ihr 
Mitgefühl auf so vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Danke

für die tröstenden Worte – geschrieben oder gesprochen –,  
für ein stilles Gebet, heilige Messen, Kränze, Blumen und Geldspenden.

Besonderen Dank

Herrn Diakon Nasellu für die würdevolle Trauerfeier, 
Herrn Dr. Rösch und Herrn Dr. Bender für die gute ärztliche Betreuung,
dem Notarzt und dem Roten Kreuz Mosbach,
dem Pflegepersonal der kirchlichen Sozialstation Adelsheim-Osterburken e.V.,
dem Bestattungshaus Volk für die einfühlsame Begleitung und Unterstützung,
Herrn Bürgermeister Thomas Ludwig für die sehr persönlichen und 
wertschätzenden Worte im Namen der Gemeinde Seckach,
dem CDU Gemeindeverband Seckach, Herrn Daniel Parstorfer für den  
ehrenden Nachruf.

Dankeschön
allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten, die uns in
dieser schweren Zeit zur Seite stehen.

Im Namen aller Angehörigen

Robert Baier, Barbara Betschel, Monika Baier

Edgar Baier
† 22. 2. 2021

Seckach, im März 2021

In Liebe, Dankbarkeit und großer Trauer nahmen wir Ab-
schied von meinem lieben Vater, Bruder, Schwager und Onkel

Helmut Schmitt
* 23.3.1937 Seckach    † 28.1.2021 Plankstadt

Einen herzlichen Dank allen, die meinem lieben Vater ihre  
Anteilnahme und Verbundenheit durch Wort und Schrift  
sowie Blumenspenden bekundet haben.

Besonders danken möchte ich allen Verwandten, Freunden 
und ehemaligen Arbeitskollegen, die mit uns gemeinsam von 
ihm Abschied genommen und ihn zu seiner letzten Ruhestätte 
auf dem Friedhof in Plankstadt begleitet haben.

Er blieb bis zu seinem Tode seinem Heimatort Seckach immer 
treu verbunden, ob bei Familienbesuchen oder bei Treffen mit 
Freunden und Klassenkameraden, er zeigte sich stets interessiert 
über die aktuellen Entwicklungen in seiner Heimatgemeinde.

Nun hat sich dieser Lebenskreis geschlossen. 
Wir vermissen dich.

Dein Sohn Erik
Brunhilde Bischoff mit Familie
Brigitte Sommer mit Familie
Bruno Schmitt und Annelie
sowie alle Anverwandten

Traueranschrift: Erik Schmitt, Antoniusweg 25, 68723 Plankstadt

Sich informieren heißt,
wöchentlich das 

Amtsblatt zu lesen.

Neugereut 2 · 74838 Limbach
Telefon (0 62 87) 92 58-80 · Telefax (0 62 87) 92 58-84 
E-Mail: druckerei@henn-bauer.de · www.henn-bauer.de

n Flyer aller Art
n Plakate
n Prospekte
n Visitenkarten
n Briefpapier
n Briefhüllen

n Blocks
n Imagebroschüren
n Festschriften
n Bücher
n Vereinszeitungen
n Trauerdrucksachen

Wir entwerfen und drucken u. a. für Sie:
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Ich halte, 
was ich  
verspreche.

HIGHSPEED-INTERNET
ANSCHLUSS:

EINFACH. Ab 1 € 
pro Tag.1)

EHRLICH. Monatlich 
kündbar.2)

REGIONAL.
Für dich 

und deine 
Region.

Anbieter: BBV Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Str. 32, 63303 Dreieich
z.B. mit toni basic für 29,95€ in den ersten 6 Monaten. Preis gilt nur einmalig für Neukunden, d.h. Endkunden, für 
deren Glasfaseranschluss (ONT) in ihrer Wohneinheit noch kein Vertrag über einen Internet-Zugang mit der Breitband-
versorgung Deutschland GmbH oder einer ihrer Tochtergesellschaften besteht oder in der Vergangenheit bestanden 
hat, für die ersten 6 Monate der Vertragslaufzeit. Nach Ablauf der ersten 6 Monate gilt der reguläre Preis z.B. für toni 
basic von 40€ im Monat.
1 Monat Mindestvertragslaufzeit, danach automatische monatliche Verlängerung mit Kündigungsfrist 1 Monat zum 
Ende des Kalendermonats.
Bei Abschluss eines toni Internet- oder Telefonievertrages bis 31.03.2021. Zuzüglich einmalig 100€ Aktivierungsgebühr.
Solltest du bereits im Neckar-Odenwald Kreis einen toni Internetvertrag abgeschlossen haben, gelten die neuen,  
besseren Konditionen natürlich auch für dich.
Alle Preise inkl. MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

1) 

2)

3)

Glasfaser- 
anschluss  

kostenfrei3)  
nur noch  
bis 31.3.

Jetzt online bestellen auf 
WIR-SIND-TONI.DE

Glasfaser-Hotline:
06262 81 999 22 (werktags 10 – 18 Uhr)

Systemische Einzel-, Paar- & Familientherapie (IGsT/SG) 

74834 Elztal-Muckental • 06267 / 9296398 

info@mareike-senk.de
www.mareike-senk.de

Therapie, Coaching & Beratung 

•Persönlich •Telefonisch •Video-Call 

Seniorenresidenz 
Haus Theresa

www.Haus-Theresa.de

Beste Pflege 
zu fairem Preis

•  seit 25 Jahren
 familienbetrieben
•  wiederholt MDK-Note 1,0
•  Heimplatz ab 1650,- € 
 Eigenanteil
•  Einzelzimmer oder auf 
 Wunsch Doppelzimmer
•  Kurz- und Vollstationäre Pflegeeinrichtung
•  moderner Neubau oder Haupthaus mit 
 Innenhof und Café
•  idyllische Lage in Mudau-Steinbach

Familie Matz
Poststr.14 • 69427 Mudau

Tel.06284-9203-0 • info@haus-theresa.de  

Anzeigen ganz einfach per E-Mail aufgeben:
anzeigen@henn-bauer.de


